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7,5 % Nachrangige Raiffeisen Fixzins-Obligation 2009-2019/45
der

RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
ISIN AT000B076146

Emissionsbedingungen

§ 1 Zeichnungsfrist, Gesamtemissionsvo-
lumen

Die 7,5 % Nachrangige Raiffeisen Fixzins-
Obligation 2009-2019/45 (die „Schuldver-
schreibungen“) der RAIFFEISENLANDES-
BANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (die 
„Emittentin") wird im Wege einer Daueremissi-
on mit offener Zeichnungsfrist ab 23. Juni 2009
öffentlich zur Zeichnung aufgelegt. Das Ge-
samtemissionsvolumen beträgt bis zu Nomina-
le EUR 10.000.000,-- mit Aufstockungsmög-
lichkeit auf bis zu Nominale EUR 49.000.000,--
.

§ 2 Status

Die Schuldverschreibungen begründen unmit-
telbare, unbedingte, nachrangige und unbesi-
cherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die un-
tereinander und mit allen anderen gegenwärti-
gen und zukünftigen nicht besicherten nach-
rangigen Verbindlichkeiten der Emittentin – au-
ßer jenen nachrangigen Verbindlichkeiten, wel-
che ausdrücklich den nachrangigen Schuldver-
schreibungen im Rang nachstehen - gleichran-
gig sind.

§ 3 Ausgabekurse, Erstvalutatag 

1) Der Erstausgabekurs wird unmittelbar vor 
Zeichnungsbeginn festgesetzt. Weitere 
Ausgabekurse können von der Emittentin 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Markt-
lage festgelegt werden. 

2) Die Schuldverschreibungen sind erstmals 
am 29. Juni 2009 zahlbar („Erstvalutatag“).

§ 4 Form, Stückelung

Die auf den Inhaber lautenden Schuldver-
schreibungen sind eingeteilt in bis zu 200 (im 
Falle einer Aufstockung in bis zu 980) unter-
einander gleichberechtigte Schuldverschrei-
bungen mit einem Nennwert von je 
EUR 50.000,--. 

§ 5 Sammelverwahrung 

Die Schuldverschreibungen werden zur Gänze 
durch eine veränderbare Sammelurkunde ge-
mäß § 24 b) Depotgesetz vertreten, die die 
firmenmäßige Zeichnung der Emittentin trägt. 
Ein Anspruch auf Ausfolgung von Schuldver-
schreibungen besteht nicht. Die Sammelur-
kunde wird bei der Oesterreichischen Kontroll-
bank AG („OeKB“) als Wertpapiersammelbank 
hinterlegt. Den Inhabern stehen Miteigentums-
anteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß 
den Regelungen und Bestimmungen der 
OeKB übertragen werden können.

§ 6 Verzinsung

Die Schuldverschreibungen werden mit 
7,5 % p.a. vom Nennwert verzinst, zahlbar im 
Nachhinein jährlich am 29. Juni eines jeden 
Jahres („Zinstermin“), erstmals am 29. Juni
2010. Die Verzinsung der Schuldverschrei-
bungen beginnt am Erstvalutatag und endet an 
dem ihrer Fälligkeit vorangehenden Tag. Die 
Berechnung der Zinsen erfolgt auf Basis Actu-
al/Actual-ICMA.

§ 7 Laufzeit und Tilgung

1) Die Laufzeit der Schuldverschreibungen 
beginnt am 29. Juni 2009 und endet mit 
Ablauf des 28. Juni 2019. Die Schuldver-
schreibungen werden am 29. Juni 2019
(„Tilgungstermin“) zum Nennwert zurück-
gezahlt.

2) Die Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen bei Fälligkeit erfolgt vorbehaltlich der 
Bestimmungen über die Kapitalform ge-
mäß § 12 dieser Emissionsbedingungen. 
Im Falle der Liquidation oder des Konkur-
ses der Emittentin können die Schuldver-
schreibungen erst nach den Forderungen 
der anderen nicht nachrangigen Gläubiger 
befriedigt werden.
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§ 8 Börseeinführung

Die Stellung eines Antrags auf Zulassung die-
ser Schuldverschreibungen zum Geregelten 
Freiverkehr an der Wiener Börse ist vorgese-
hen.

§ 9 Kündigung

Eine ordentliche Kündigung seitens der Emit-
tentin oder der Inhaber dieser Schuldver-
schreibungen ist unwiderruflich ausgeschlos-
sen.

§ 10 Verjährung

Ansprüche auf Zahlungen von fälligen Zinsen 
verjähren nach drei Jahren, aus fälligen 
Schuldverschreibungen nach dreißig Jahren.

§ 11 Zahlstelle, Zahlungen

Zahlstelle ist die RAIFFEISENLANDESBANK 
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG. Die Gut-
schrift der Zinsen- und Tilgungszahlungen er-
folgt über die jeweilige für den Inhaber der 
Schuldverschreibungen Depot führende Stelle.

§ 12 Kapitalform

Die Schuldverschreibungen sind Wertpapiere 
über nachrangiges Kapital gemäß § 23 Abs. 8 
Bankwesengesetz („BWG“). Nachrangiges 
Kapital sind jene eingezahlten Eigenmittel, die 
nachrangig im Sinne des § 45 Abs. 4 BWG 
sind, d.h. im Fall der Liquidation oder des Kon-
kurses der Emittentin erst nach den Forderun-
gen der anderen, nicht nachrangigen Gläubi-
ger befriedigt werden können, und folgende 
Bedingungen erfüllen:
a) „Die Gesamtlaufzeit hat mindestens fünf 

Jahre zu betragen; ist eine Laufzeit nicht 
festgelegt oder eine Kündigung seitens 
des Kreditinstitutes oder des Gläubigers 
möglich, ist eine Kündigungsfrist von zu-
mindest fünf Jahren vorzusehen; das Kre-
ditinstitut kann hingegen ohne Kündi-
gungsfrist nach einer Laufzeit von fünf 
Jahren kündigen, wenn es zuvor Kapital in 
gleicher Höhe und zumindest gleicher Ei-
genmittelqualität beschafft hat; die Frist 
von fünf Jahren muss ferner nicht ein-
gehalten werden, wenn Schuldverschrei-
bungen wegen Änderung der Besteue-
rung, die zu einer Zusatzzahlung an den 
Gläubiger führt, vorzeitig gekündigt werden 
und das Kreditinstitut zuvor Kapital in glei-
cher Höhe und zumindest gleicher Eigen-
mittelqualität beschafft hat; im Falle der 
Kündigung von nachrangigem Kapital hat 
das Kreditinstitut die Ersatzbeschaffung zu 
dokumentieren;

b) die Bedingungen dürfen keine Klauseln 
enthalten, wonach die Schuld unter ande-
ren Umständen als der Auflösung des 
Kreditinstituts oder gemäß lit. a) vor dem 
vereinbarten Rückzahlungstermin rück-
zahlbar ist oder wonach Änderungen des 
Schuldverhältnisses betreffend die Nach-
rangigkeit möglich sind;

c) Urkunden über nachrangige Einlagen, 
Schuldverschreibungen oder Sammelur-
kunden sowie Zeichnungs- und Kaufauf-
träge haben die Bedingungen der Nach-
rangigkeit ausdrücklich festzuhalten 
(§ 864a ABGB);

d) die Aufrechnung des Rückerstattungsan-
spruches gegen Forderungen des Kredit-
instituts muss ausgeschlossen sein und für 
die Verbindlichkeiten dürfen keine vertrag-
lichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut 
oder durch Dritte gestellt werden;

e) die Bezeichnung im Verkehr mit den Kun-
den ist so zu wählen, dass jede Verwechs-
lungsgefahr mit anderen Einlagen oder 
Schuldverschreibungen ausgeschlossen 
ist.“

§ 13 Begebung weiterer Schuldverschrei-
bungen, Erwerb

1) Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu 
Zeit ohne Zustimmung der Inhaber der 
Schuldverschreibungen weitere Schuld-
verschreibungen mit gleicher Ausstattung 
in der Weise zu begeben, dass sie mit den 
Schuldverschreibungen eine Einheit bil-
den. 

2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit 
Schuldverschreibungen zu jedem beliebi-
gen Preis am Markt oder auf sonstige 
Weise zu erwerben. Nach Wahl der Emit-
tentin können diese Schuldverschreibun-
gen gehalten oder wiederum verkauft wer-
den.

§ 14 Bekanntmachungen

Alle Bekanntmachungen, die diese Schuldver-
schreibungen betreffen, erfolgen im „Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung". Sollte diese Zeitung ihr 
Erscheinen einstellen oder nicht mehr für amt-
liche Bekanntmachungen dienen, so tritt an 
ihre Stelle das für amtliche Bekanntmachun-
gen dienende Medium. Einer besonderen Be-
nachrichtigung der einzelnen Inhaber der 
Schuldverschreibungen bedarf es nicht. 

Erfolgt jedoch eine direkte Mitteilung an die 
einzelnen Inhaber der Schuldverschreibungen 
entfällt eine zusätzliche Bekanntmachung im 
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ oder einem 
anderen für amtliche Bekanntmachungen die-
nenden Medium.
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§ 15 Gerichtsstand

1) Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus oder 
im Zusammenhang mit diesen Schuldver-
schreibungen gilt österreichisches Recht.

2) Erfüllungsort ist Wien. 

3) Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusam-
menhang mit diesen Schuldverschreibun-
gen zwischen der Emittentin und Unter-
nehmern ist das für Handelssachen jeweils 
zuständige Gericht für Wien, Innere Stadt 
ausschließlich zuständig. 

4) Für Klagen eines Verbrauchers oder ge-
gen einen Verbraucher sind die aufgrund 
der anwendbaren gesetzlichen Bestim-
mungen sachlich und örtlich zuständigen 
Gerichte zuständig. Der für Klagen eines 
Verbrauchers oder gegen einen Verbrau-
cher bei Erwerb der Schuldverschreibun-
gen durch den Verbraucher gegebene all-
gemeine Gerichtsstand in Österreich bleibt 
auch dann erhalten, wenn der Verbraucher 
nach Erwerb der Schuldverschreibungen 
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt und 
österreichische gerichtliche Entscheidun-
gen in diesem Land vollstreckbar sind.

§ 16 Teilunwirksamkeit

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-
den, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
wirksam. Soweit das Konsumentenschutzge-
setz nicht zur Anwendung gelangt, ist die un-
wirksame Bestimmung durch eine wirksame 
Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftli-
chen Zwecken der unwirksamen Bestimmung 
so weit rechtlich möglich Rechnung trägt.

Wien, im Juni 2009

Diese Emissionsbedingungen bilden einen integralen Bestandteil der Endgültigen Bedingungen (einschließlich 
allfälliger weiterer Annexe) der 7,5 % Nachrangige Raiffeisen Fixzins-Obligation 2009-2019/45 und sind im Zu-
sammenhang mit dem Basisprospekt der Emittentin vom 19. Juni 2009 einschließlich aller in Form eines Verwei-
ses einbezogener Dokumente und aller Nachträge zu lesen.


